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Statement zur Anhörung „The milk package and the prospects for the 

dairy sector”, 27.01.2015, Europäisches Parlament, Brüssel 

 

Alfred Enderle 

 
Nach drei Jahrzehnten staatlicher Reglementierung der Milchmengen in der EU 
und teilweise heftigen politischen Auseinandersetzungen um Sinn und Unsinn 
dieser Quotenregulierung endet dieses System nun in wenigen Wochen, am 31. 
März 2015. Auch innerhalb der Milcherzeuger wurde und wird teilweise heftig 
darüber diskutiert, ob die bei Einführung dieser Regelung angestrebten Ziele 
erreicht wurden, bzw. erreichbar gewesen wären. Zum heutigen Zeitpunkt ist 
aber nicht der Streit darüber, was eventuell in der Vergangenheit anders oder 
besser gemacht werden hätte können entscheidend, sondern die Ausrichtung auf 
die Zeit nach der Quote und die Diskussion über die notwendigen 
Rahmenbedingungen in der Zukunft. 
  
Das Auslaufen der Milchquote wird zu einer weiteren Steigerung der 
Milchproduktion führen. Dies vor allem in den Mitgliedsstaaten, die bisher ihre 
Quoten erfüllen, bzw. überliefern. Die tatsächlichen Steigerungsraten werden 
dabei von den jeweiligen Marktbedingungen sowohl für die Rohmilch, als auch 
der benötigten Betriebsmittel abhängen. Mit Blick auf die bereits im Vorgriff 
geschaffenen Stallkapazitäten in bestimmten Regionen kann deshalb eine 
Steigerungsrate von 10 Prozent durchaus als realistisch angesehen werden. 
 
Dort, wo bereits diese Kapazitäten geschaffen wurden, ist es auch aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht zu erwarten, dass selbst bei starkem Preisdruck, 
wie er derzeit zu beobachten ist, alle Produktionsreserven genutzt werden um 
die Liquidität der investierenden Betriebe zu erhalten. Sollte der derzeitige 
Preisdruck länger anhalten ist eine weitere Abwanderung der Milchproduktion 
aus den benachteiligten Erzeugungsregionen zu befürchten. Diese Entwicklung 
hat sich bereits in den letzten Jahren gezeigt. Damit würde sich der Trend einer 
insgesamt steigenden Produktion in den Gunstregionen weiter fortsetzen.  
 
Die derzeitige Preisentwicklung ist nicht nur von der eigentlichen 
Marktsituation, sondern auch durch politische Eingriffe und Sondersituationen 
(Russland-Embargo, Unruhen in wichtigen arabischen Absatzmärkten, 
abgeschwächtes Wirtschaftswachstum in China…) verursacht. Daher ist eine 
Aussage zur mittelfristigen Preisentwicklung schwer möglich. Kurzfristig wird 
sich weiterhin ein Absinken der Erzeugerpreise zeigen, was in erster Linie auf 
die volatilen Märkte und nicht auf das Quotenende zurückzuführen ist. Dies ist 
durch die bereits vorliegenden Preisabschlüsse und die zeitversetzte Auswirkung 
auf die Milcherzeugerpreise vorprogrammiert. Langfristig sind die Aussichten 
nach meiner Einschätzung positiv. Die steigende Weltbevölkerung wird, eine 
stabile wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern vorausgesetzt, eine 
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stabile Marktentwicklung ermöglichen. Insbesondere Süd- und Ostasien hat 
einen steigenden Bevölkerungsanteil der der Mittelschicht zuzuordnen ist. Die 
Erfahrungen aus den Industrienationen zeigen, dass sich mit steigendem 
Einkommen auch die Ernährungsgewohnheiten verändern. So verzehrte der 
deutsche Durchschnittsbürger im Jahr 1935 ca. 135 kg Milch pro Jahr. Im Jahr 
2008 waren dies nur noch 63 kg Milch. Dagegen steigerte sich im selben 
Zeitraum der Verzehr von Käse und anderen veredelten Milchprodukten von 3,5 
kg auf 22 kg pro Kopf. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch in anderen 
Ländern bei steigenden pro-Kopf-Einkommen beobachten. 
   
 
Welches sind Ihre bevorzugten Werkzeuge um Preiskrisen in der Zeit nach 

der Quote vorzubeugen? In diesem Zusammenhang, unterstützen Sie eine 

Anhebung der Interventionspreise? 

 
Die Möglichkeiten der Intervention und privaten Lagerhaltung werden auch in 
Zukunft eine entscheidende Rolle in der Absicherung bzw. Abfederung gegen 
Markt- und Preiskrisen haben. Die schnelle Etablierung von Sonderprogrammen 
durch die Kommission in extremen, nicht von den Marktteilnehmern 
verschuldeten Situationen wie beispielsweise des derzeitigen Russland-
Embargos ist ein weiterer wichtiger Baustein, um auf unvorhersehbare 
Marktverwerfungen reagieren zu können. Diese Sonderprogramme bieten die 
Möglichkeit zielgerichtete Markteingriffe in besonders betroffenen 
Mitgliedsstaaten zu tätigen. Der Krisenfonds für solche Markteingriffe muss aus 
Mitteln des allgemeinen Haushalts gespeist werden. Eine Finanzierung über 
Kürzungen der Direktzahlungen ist aus Erzeugersicht nicht akzeptabel.  
 
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen ist zur Absicherung der Liquidität auf den 
Betrieben die weitere Etablierung von Preisabsicherungssystemen über 
Terminbörsen voranzutreiben. Dabei stehen aus meiner Sicht in erster Linie die 
Milchverarbeiter in der Pflicht, entsprechende Angebote für ihre Mitglieder, 
bzw. Lieferanten anzubieten. Eine breite Informationskampagne über die 
Möglichkeiten solcher Terminbörsen sollte von der Europäischen Union 
vorangetrieben werden. Durch die ständig steigenden Produktionskosten in der 
Milcherzeugung ist eine Anhebung der Interventionspreise dringend 
erforderlich, das vor mehr als 10 Jahren festgelegte Niveau von etwa 21 Cent ist 
viel zu niedrig.  
 
Mit Blick auf die EU-Binnenmärkte stellt die zunehmende Konzentration des 
Lebensmitteleinzelhandels ein großes Problem für Milcherzeuger und 
Milchverarbeiter dar. Die Tatsache, dass beispielsweise in Deutschland 5 große 
Handelsketten einen Marktanteil von fast 80 Prozent in diesem Bereich auf sich 
vereinen, zeigt das Ungleichgewicht, das sich hier etabliert hat. Diese 
Konzentration führt dazu, dass insbesondere mittelständische 
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Verarbeitungsbetriebe im Extremfall von einem einzigen Abnehmer 
vollkommen wirtschaftlich abhängig sind und eine Auslistung zur 
Existenzbedrohung führen kann. Damit wird eine marktwirtschaftliche 
Preisbildung teilweise ausgehebelt. Dies wurde inzwischen auch von der 
deutschen Kartellbehörde erkannt und entsprechend bewertet. Auf diese 
Feststellung müssen nun aber auch entsprechende politische und 
kartellrechtliche Maßnahmen folgen.  
 
Welche Maßnahmen wären am effektivsten um Erzeugern in 

benachteiligten Regionen nach dem Ende der Quote zu helfen? 

 
Um die Milcherzeugung gerade in sensiblen, von der Natur benachteiligten 
Gebieten zu erhalten, sind neben reinen Marktmaßnahmen weitere begleitende 
Politikmaßnahmen erforderlich. Es ist in solchen Gebieten unter den heutigen 
Produktionsbedingungen kaum mehr möglich, ausschließlich über Produkterlöse 
ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften. Bereits heute ist die 
Einkommenskombination in diesen Regionen gängige Praxis. Die 
Weiterentwicklung von Ausbildungs- und Beratungsangeboten, die diesen 
wirtschaftlichen Voraussetzungen gerecht werden, ist deshalb dringend 
erforderlich.  
 
Um die Bereitschaft der Familien zu erhalten, auch zukünftig den hohen 
zeitlichen Aufwand und die Belastungen der Tierhaltung und der Offenhaltung 
von schwer zu bewirtschaftenden Flächen auf sich zu nehmen, ist eine 
Reduzierung der bürokratischen Vorgaben unabdingbar. Leider muss ich in der 
Praxis genau das Gegenteil beobachten. Die Vorgaben des EU-Rechts, aber auch 
die nationalen Umsetzungen bewirken eine ständig steigende Flut von Auflagen 
und Aufzeichnungspflichten.  Diese Entwicklungen, wie z.B. das Anbindeverbot 
für Kälber, haben bereits in der Vergangenheit zur Aufgabe von kleinen 
Familienbetrieben mit Rinderhaltung geführt. Sollte sich der Druck auf die 
traditionellen Haltungsformen ohne jegliche Ausnahmeregelungen weiter 
verstärken, werden weitere Betriebe aus diesem Bereich ausscheiden.  
 
Hinzu kommen weitere derzeit diskutierte Verschärfungen, die zu höheren 
Kosten und einer zunehmenden Demotivation führen. Ich möchte hier die 
Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie in Deutschland nennen. Weitere 
Verschärfungen bei der Güllelagerdauer und den Vorgaben zur Ausbringtechnik 
sind nicht verhältnismäßig und werden zu weiterem Strukturwandel führen. Es 
ist vollkommen unsinnig, in solchen Regionen, in denen der Viehbestand seit 
Jahren kontinuierlich sinkt und gleichzeitig die Bauernfamilien beinahe 
flächendeckend an Agrarumweltmaßnahmen mit geringen Viehbesätzen 
teilnehmen, weitere Dokumentationspflichten einzufordern. Auch die 
vollkommen überzogene Umsetzung der FFH-Richtlinie in manchen Bereichen 
macht eine Fortführung der traditionellen Bewirtschaftung nahezu unmöglich. 
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War bei der Ausweisung der Gebiete noch von einem Verschlechterungsverbot 
die Rede, sind wir inzwischen in der realen Umsetzung längst bei einem 
Verbesserungsgebot angelangt.  
 
Bei der Überschneidung von Schutzgebietskulissen mit traditionell 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen kommt es auch immer wieder zu 
Konflikten mit den Vorgaben von Agrarumweltmaßnahmen. Gerade diese 
Programme sind ein wichtiger Schlüssel zur Fortführung der flächendeckenden 
Landbewirtschaftung in den benachteiligten Gebieten. Hier muss den Regionen 
möglichst großer Spielraum eingeräumt werden, um die verschiedensten 
klimatischen und topographischen Voraussetzungen bestmöglich 
berücksichtigen zu können.  
Ausgleichszahlungen für die am stärksten benachteiligten Produktionsregionen 
aus Mitteln der zweiten Säule sind ebenfalls unabdingbar, um die Betriebe 
weiterhin in der Produktion zu halten. Die vollkommene Entkoppelung der 
Direktzahlungen in der Ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik hat in 
Deutschland zu einer Stärkung der benachteiligten Gebiete und zu einer 
verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der Milchviehbetriebe in diesen Regionen 
geführt. Diese Zahlungen sind aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil des 
„Sicherheitsnetzes“. 
  
Was sind die Möglichkeiten und Risiken den Export von Milchprodukten 

aus der EU heraus betreffend? Wie könnte sich TTIP auf die Situation des 

Milchmarktes auswirken? 

 

Die starken Milcherzeugungsregionen in der EU sind auf den Export ihrer 
Produkte fundamental angewiesen. Die derzeitige Russlandsperre zeigt deutlich, 
wie der Wegfall solcher Märkte sich auf den Gesamtmarkt auswirkt. Die 
steigende Nachfrage, insbesondere in den Entwicklungs- und Schwellenländern, 
ist eine große Chance für die gesamte Branche (Schätzungen gehen von einer  
Nachfragesteigerung um 32 Prozent im Jahr 2022 gegenüber 2012 aus). 
 
Allerdings sehe ich hier auch große Risiken, insbesondere für mittelständische 
Verarbeitungsbetriebe. Die unterschiedlichen Anforderungen an die 
Produktionsstandards der verschiedenen Abnehmerstaaten außerhalb der EU 
führt zu erheblichen Kosten und großem bürokratischem Aufwand. Eine 
Vereinheitlichung insbesondere der veterinärrechtlichen Vorgaben über 
entsprechende Abkommen ist dringend erforderlich. Die hohen Vorab-
Investitionen in Produktenwicklung und Verpackung, ausgerichtet auf den 
Abnehmerstaat, bringen gerade die mittelständischen Verarbeiter in teilweise 
existentielle Abhängigkeiten. In der Praxis zeigt sich, dass selbst kleine 
Verarbeiter von solchen Standards abhängig sind, da ihre Nebenprodukte, wie 
z.B. Molkenpulver, über entsprechende Abnehmer weltweit vertrieben werden. 
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Veterinärrechtliche Probleme einzelner Produzenten können somit ganze 
Regionen in extreme Absatzprobleme stürzen.  
 
Ein weiteres Problem sehe ich im Ungleichgewicht zwischen den großen, 
mengenstarken Milchverarbeitern und den kleineren Verarbeitern im Bereich 
der Markterschließung und der Produktentwicklung. Hier halte ich 
Unterstützungsmaßnahmen durch die EU bzw. die Nationalstaaten zur 
Verbesserung des Marktzuganges auf den Zukunftsmärkten für dringend 
geboten. Möglichkeiten der kooperativen Qualitätssicherung und der 
Absatzförderung sind zu erhalten und auszubauen. Dabei kommen aus meiner 
Sicht sowohl EU-finanzierte Programme als auch EU notifizierte Systeme in 
Frage. 
  
Der US-amerikanische Markt wird von vielen Verarbeitern als sehr interessanter 
Markt eingestuft. Insbesondere das steigende Qualitätsbewusstsein der US-
Verbraucher kann als Chance für unsere Verarbeitungsbetriebe gesehen werden. 
Negative Auswirkungen für unseren Binnenabsatz sind insbesondere dann zu 
befürchten, wenn Produktionsstandards durch TTIP ausgehebelt werden sollten. 
Die Diskussion, die derzeit in Deutschland um die geschützten Ursprungs- und 
Herkunftsangaben im Zusammenhang mit den Verhandlungen geführt werden, 
zeigt die Sensibilität unserer heimischen Verbraucher deutlich. Aus diesem 
Grund darf es aus meiner Sicht im Bereich der EU-Qualitätsstandards im 
Lebensmittelbereich keine Zugeständnisse geben und auch die Möglichkeit zur 
Ausweisung von sensiblen Produkten muss weiterhin gegeben sein. 
  
Könnten Milchunterstützungssysteme die derzeit in anderen Staaten (z.B. 

Schweiz, Neuseeland, Canada, USA) etabliert sind als Modell für den EU-

Milchbereich dienen?  

 

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Milcherzeugung und Verarbeitung in den 
derzeit 28 EU-Staaten ist das Schweizer Modell kaum übertragbar. In der Praxis 
zeigen sich auch in der relativ kleinen Schweiz mit einer überschaubaren Anzahl 
von Verarbeitern Probleme in der praktischen Umsetzung der A-B-C 
Segmentierung. Eine Festsetzung von Richtpreisen nach Schweizer Vorbild für 
die EU dürfte durch die extremen Unterschiede in der Struktur und in den 
natürlichen Voraussetzungen in den Mitgliedsstaaten schwierig sein. Laut AMI-
Berichterstattung lag der EU-Durchschnittspreis im Jahr 2013 bei 35,9 Cent - 
bei einer Preisspanne zwischen 44,2 Cent in Griechenland und 26,4 Cent in 
Rumänien. Dazu kommen noch Unterschiede in den Verwertungsmöglichkeiten 
zu fett- oder eiweißhaltigen Produkten. Auch sind die rechtlichen Vorgaben der 
Schweiz nicht auf die EU übertragbar. Neben dem bestehenden Grenzschutz 
sind auch weitere politische Eingriffe wie das „Schoggigesetz“ und die 
Milchpreisstützungsverordnung sowie der über die Branchenorganisation Milch 
verankerte Fonds zur Marktentlastung wesentlicher Bestandteil dieses Systems. 
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Eine Etablierung solcher Maßnahmen würde einen bedeutenden Politikwechsel 
innerhalb der Europäischen Union voraussetzen.  
 
Dies gilt noch extremer für eine Annäherung an das Kanadische Modell. Mit 
Blick auf die Erzeugerstrukturen in vielen EU-Staaten ist dieses System, 
ausgerichtet nach dem „Supply management“, also der Orientierung an Angebot 
und Nachfrage auf dem Innlandsmarkt, abzulehnen. Neben den extrem hohen 
Quotenkosten für die Milcherzeuger sprechen auch die vollkommen 
verschiedenen Marktstrukturen (in Kanada erfassen 3 Molkereien über 80 
Prozent der erzeugten Milch) und die Tatsache, dass im Jahr 2014 ca. 10 Prozent 
der von den europäischen Bauern erzeugten Milch in den Export gegangen sind, 
gegen die Möglichkeit der Verankerung eines solchen Modells. Damit würden 
die europäischen Milcherzeuger von den genannten Zukunftsmärkten 
abgeschnitten, auch die WTO-Vereinbarkeit ist zumindest strittig.  
 
Im Gegenzug ist das System der neuseeländischen Milchpreisbildung einseitig 
auf die Weltmarktentwicklung ausgerichtet, was ebenfalls nicht den 
Marktrealitäten der EU entspricht. Auch die Tatsache, dass ein Verarbeiter 93 
Prozent der gesamten Milcherzeugung erfasst, ist nicht vergleichbar und aus 
meiner Sicht auch nicht erstrebenswert. Die Erfahrungen des letzten Jahres 
zeigen, dass das von Fonterra angebotene „Garantiepreissystem“, bei dem eine 
bestimmte Anzahl von Milcherzeugern bis zu 75 Prozent ihrer Milchmenge in 
eine Preisabsicherung einbringen kann, weltweite Marktentwicklungen nicht 
aushebeln kann. So wurde der im Mai 2014 angekündigte Garantiepreis für 
diese begrenzte Menge im Juli nach unten angepasst. 
  
Eine Margenabsicherung nach US-Vorbild (DMP - Dairy Margin Protection 
Program) ist aus meiner Sicht aufgrund der extrem unterschiedlichen 
Produktionsbedingungen in den verschiedenen Regionen Europas kaum 
einheitlich zu etablieren. Zudem kann meines Erachtens ein derartiges 
Versicherungssystem nur für den einzelnen Milcherzeuger von Interesse sein. 
Als Instrument zur Einflussnahme auf den Markt insgesamt ist dieses 
Absicherungssystem indes nicht geeignet. Nach den bisher bekannt gewordenen 
Zahlen mangelt es darüber hinaus auch in den USA an Akzeptanz für dieses 
Programm. Das ebenfalls im Farm Bill verankerte Dairy Product Donation 
Program (DPD) ähnelt im Prinzip den Maßnahmen Intervention und 
Lagerhaltung in der EU. Allerdings springt das US-System bei einer bestimmten 
Marge an. Es werden dann einzelhandelsfähige Waren aufgekauft und an 
Tafeln/Armenspeisung/Schulspeisung etc. abgegeben. Grundsätzlich sind 
dauerhafte Elemente wie z.B. Schulmilchprogramme effektiver (mit Blick auf 
die Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten) als Programme, die nur bei 
bestimmten Marktlagen zur Anwendung kommen  
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Keines dieser Systeme kann aus meiner Sicht als „Modell“ für den Milchmarkt 
in der EU dienen. Allerdings können durchaus Teilaspekte in die Überlegungen 
einbezogen werden. So ist die Schaffung einer Preisabsicherungsmöglichkeit 
über Terminbörsen für einen Teil der Produktion durchaus zielführend. Die 
Beibehaltung des Status „sensibles Produkt“ in Handelsvereinbarungen für 
Milchprodukte um einen gewissen Außenschutz auch weiterhin zu ermöglichen 
ist ebenfalls geboten. Eine stärkere Vernetzung innerhalb der Branche ist 
voranzutreiben. Dabei kann und muss auf bereits bestehende Organisationen und 
Finanzierungssysteme zurückgegriffen werden. Auch hier muss den jeweiligen 
Mitgliedsstaaten und Regionen genügend Spielraum in der Ausgestaltung 
bleiben. Die Stärke der europäischen Land- und Milchwirtschaft ist ihre 
Vielfältigkeit! Diese zu erhalten, liegt im Interesse der Bauern, aber auch jedes 
einzelnen EU-Bürgers! 
 


